Satzung

Vereinssatzung des Tierhilfevereins Kellerranch e.V.

§ 1 Name und Sitz

1. Der Verein trägt den Namen "Tierhilfeverein Kellerranch e.V."
2. Er ist ins Vereinsregister des Amtsgerichts Darmstadt einzutragen.
3. Der Verein hat seinen Sitz in Weiterstadt.
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr für steuerliche Zwecke.

§ 2 Zweck

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.
2. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3. Der Verein vertritt und fördert den Tierschutzgedanken vor allem im Hinblick auf artgerechte Tierhaltung. Den Mitgliedern soll der Kontakt mit Tieren ermöglicht und der richtige Umgang (Fütterung, Haltung ) mit den Tieren vermittelt werden.
4. Den Mitgliedern soll Gelegenheit zur Teamarbeit und Austausch von Erfahrungen gegeben werden.
5. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch: Führungen für Kindergärten und Schulklassen, Aufklärungsunterricht in Schulen, Beratung bzgl. Tierhaltung für Besucher, Arterhaltung seltener Hühnerrassen, Auffangstation für artgeschützte Tiere.

§ 3 Verwendung der Vereinsmittel

1. Alle Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
2. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
3. Die Organe des Vereins sind ehrenamtlich tätig.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 4 Mitgliedschaft

1. Vereinsmitglieder können natürliche volljährige Personen, aber auch juristische Personen werden. Jugendliche unter 18 Jahren bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der Eltern. Stimmberechtigt sind Mitglieder erst ab Volljährigkeit.
2. Die Mitgliedschaft erfolgt durch schriftliche Beitrittserklärung gegenüber dem Vorstand. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags ist der Vorstand nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen.
3. Das Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung des von der Mitgliederversammlung festgelegten Vereinsbeitrags.
4. Die Ehrenmitgliedschaft kann Personen, die sich um den Verein außerordentlich verdient gemacht haben, durch Beschluss der Mitgliederversammlung, der einer Zwei-Drittel-Mehrheit bedarf, verliehen werden.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft gilt auf unbestimmte Zeit. Sie endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod.
2. Der Austritt kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden und ist zum Quartalsende möglich. Ein Anspruch auf Rückerstattung bereits gezahlter Beiträge besteht nicht.
3. Ein Mitglied wird ausgeschlossen, wenn es mit der Entrichtung des Jahresbeitrages mehr als ein Jahr im Rückstand ist; den satzungsgemäßen Zwecken des Vereins zuwiderhandelt; das Ansehen des Vereins schwer geschädigt hat; als Mitglied seinen Vereinspflichten nicht nachkommt; den Vereinsfrieden nachhaltig stört. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit Zwei-Drittel-Mehrheit. Dem Auszuschließenden ist in angemessener Weise Gelegenheit zu geben, sich vor den Vorstandsmitgliedern zu rechtfertigen.
4. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Rechte und Pflichte gegenüber dem Verein.
5. Einem Ehrenmitglied kann die Mitgliederversammlung mit Zwei-Drittel-Mehrheit die Ehrenmitgliedschaft aberkennen, wenn es sich der erwiesenen Ehre als unwürdig erweist.

§ 6 Mitgliedsbeiträge und Spenden

1. Die Mitgliedsbeiträge werden in ihrer Art und Höhe von der Mitgliederversammlung festgelegt.
2. Der Vereinsbeitrag ist im Jahre des Eintritts nach erfolgter Aufnahme und sodann jeweils zum Beginn eines jeden Jahres bis zum Ende des ersten Quartals zur Zahlung fällig.
3. Jedermann kann dem Verein Spenden überweisen, die für die Zwecke des Vereins verwendet werden müssen.
4. Ehrenmitglieder sind von Beitragszahlungen befreit.


§ 7 Organe des Vereins

1. Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Kassenprüfer.

§ 8 Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird von dem Vorsitzenden des Vorstands unter Bekanntgabe der Tages-Ordnung einberufen. Die Einladung hat allen Mitgliedern mindestens 2 Wochen vor dem Sitzungstag schriftlich zuzugehen.
2. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn Zwecke des Vereins es erfordern, oder wenn ein Zehntel der Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung die Einberufung beim Vorstand schriftlich beantragen. Für die Einberufung gilt Absatz 1.
3. Die Mitgliederversammlung wird durch den ersten Vorsitzenden des Vorstands, im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter, geleitet.
4. Jede Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen worden ist. Die gefassten Beschlüsse sind in einem Protokoll niederzulegen, das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen ist.


5. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der erschienenen Stimmberechtigten durch Handzeichen. Es genügt einfache Stimmenmehrheit, Stimmengleichheit bedeutet Ablehnung. Für Satzungsänderungen ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Stimmberechtigt sind alle volljährigen Mitglieder mit einer Stimme.
6. Die Mitgliederversammlung entscheidet über alle wichtigen Angelegenheiten des Vereins, soweit sie nicht dem Vorstand zur eigenen Entscheidung überlassen wurden. Insbesondere hat sie
a) über die Annahme und Änderung der Satzung zu beschließen,
b) die nach der Satzung notwendigen Wahlen vorzunehmen,
c) den Kassenbericht über die Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen
Rechnungsjahres entgegenzunehmen und über die Entlastung des Vorstands zu beschließen,
d) über die Ernennung von Ehrenmitgliedern und die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft zu beschließen,
e) über Ausschlußverfahren zu entscheiden,
f) die Höhe der zu erhebenden Mitgliedsbeiträge zu bestimmen,
g) über die Auflösung des Vereins zu entscheiden.

§ 9 Vorstand

1. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem Schriftführer und dem Kassenwart. Darüber hinaus können noch Beisitzer gewählt werden.
2. Die Mitglieder des Vorstands werden in der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Geschäftsjahren mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt. Der Vorstand bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Eine Wiederwahl ist zulässig.
3. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Kassenwart vertreten den Verein, nach § 26 BGB, gerichtlich und außergerichtlich. Für jeden von Ihnen besteht Einzelbefugnis.
4. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder zu einer Vorstandssitzung eingeladen und mindestens 2/3 der Vorstandsmitglieder anwesend sind oder wenn alle einem Beschluss schriftlich zugestimmt haben.
5. Der Vorstand bereitet die Mitgliederversammlung vor.
6. Der Vorsitzende lädt zu den Vorstandssitzungen ein und leitet sie. Über den wesentlichen Gang ist eine Niederschrift zu fertigen, die von ihm unterzeichnet wird.
7. Der Vorstand beschließt mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
8. Dem Vorstand obliegt die Vereinsgeschäftsführung sowie die Verwaltung des Vereinsvermögens. Der erste Vorsitzende überwacht die Einhaltung der Beschlüsse des Vorstands und der Mitgliederversammlung.
9. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme eigener Tiere von Fördermitgliedern wenn diese für die Unterhalts- und Tierarztkosten selbst aufkommen.

§ 10 Kassenwesen und Rechnungsprüfung

1. Der Kassenwart ist für die ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte verantwortlich. Über alle Einnahmen und Ausgaben ist Buch zu führen.
2. Am Ende eines Geschäftsjahres legt der Kassenwart gegenüber den Kassenprüfern Rechnung ab.
3. Die Mitgliederversammlung wählt jährlich oder auf Anordnung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aus ihrer Mitte zwei Rechnungsprüfer die nicht Mitglieder des Vorstands sein dürfen, welche die Geschäfte des Vereins auf rechnerische Richtigkeit überprüfen und der folgenden Mitgliederversammlung einen entsprechenden Bericht über die getroffenen Feststellungen erstatten. Die Aufnahme evtl. Verbindlichkeiten muss in der Mitgliederversammlung mit einer 2/3-Mehrheit beschlossen werden.

§ 11 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der Mitgliederversammlung. Der Beschluss bedarf einer Zwei-Drittel-Mehrheit der anwesenden Mitglieder.
2. Die Mitgliederversammlung, die die Auflösung des Vereins beschließt, hat gleichzeitig auch Liquidatoren zu wählen. Diese wickeln die Vereinsauflösung schnellstmöglich ab.
3. Im Falle der Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft, die das Vereinsvermögen unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. Wird mit der Auflösung des Vereins nur eine Änderung der Rechtsform oder eine Verschmelzung mit einem gleichartigen Verein angestrebt, wobei die unmittelbare Verfolgung des bisherigen Vereinszwecks durch den neuen Rechtsträger weiterhin gewährleistet wird, geht das Vereinsvermögen auf den neuen Rechtsträger über.

